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Handlungs- und Politikfeld Erziehung und Bildung 

 

Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit und mögl. Kooperati-
onspartner 

Evaluative Situation 

Beratungsangebot für Eltern behinderter 
Kinder bezüglich der Einzelinklusion in den 
Regelkindertagesstätten. 

Heilpädagogische Beratungsstelle, 
SozialpädagogInnen der Kindertages-
stätten, Träger der freien Wohlfahrts-
pflege 

Die Verwaltung verfügt über keine spezielle 
Beratungsstelle, Eltern mit Beratungsbedarf 
werden jederzeit unterstützt. 
Weiterhin bietet die Heilpädagogische Bera-
tungsstelle der Lebenshilfe im MTK/STARK u.a. 
unabhängige Teilhabeberatung an.  
Ein solches Beratungsangebot kann auch beim 
Sozialen Therapeutischen Drehpunkt e.V. in 
Anspruch genommen werden. 
 

Einzelinklusion von Kindern mit Behinde-
rung in den Regelkindertagesstätten 

Stadt Hofheim, Amt für Jugend, Schu-
len und Sport des MTK, Träger der 
freien Wohlfahrtspflege 
 

Die Stadt Hofheim praktiziert Einzelinklusion in 
Kindertagesstätten. Umsetzung erfolgt zudem 
durch das Hessische Schulgesetz. 
Einzelinklusion wird in allen Kindereinrichtun-
gen in Hofheim angeboten. 
 

Einzelintegration von Kindern mit Behinde-
rung in den Regelschulen 

Staatliches Schulamt, 
Amt für Jugend, Schulen und Sport 
des MTK, Schulärztlicher Dienst, Trä-
ger der freien Wohlfahrtspflege 
 
 
 
 
 
 

Wurde durch das Hessische Schulgesetz um-
gesetzt. 

Beratung und Unterstützung der Eltern bei Amt für Soziales, Ist nunmehr durch gesetzliche Regelungen ge-
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Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit und mögl. Kooperati-
onspartner 

Evaluative Situation 

der Beantragung eines Integrationshel-
fers/-helferin bzw. einer Integrationsfach-
kraft zur unterrichtlichen Begleitung von 
Kindern mit Behinderung im Regelschulun-
terricht 

Amt für Jugend, Schulen und Sport 
des MTK, 
Elterninitiative „Gemeinsam leben- 
gemeinsam lernen“, Träger der freien 
Wohlfahrtspflege 

währleistet. 

Errichtung von Schwerpunktschulen  Hessisches Kultusministerium, Amt für 
Jugend, Schulen und Sport des MTK, 
Staatliches Schulamt 

s.o. 

Bedarfsgerechte Ausstattung aller Förder-
schulen  und Schwerpunktschulen im 
Stadtgebiet 

Hessisches Kultusministerium, Amt für 
Jugend, Schulen und Sport des MTK 

s.o. 

Inklusiv und barrierefrei gestaltete Bil-
dungsmaßnahmen für erwachsene Men-
schen mit und ohne Behinderung 

VHS sowie weitere verschiedene An-
bieter innerhalb und außerhalb von 
Einrichtungen 

s.o. 
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Handlungs- und Politikfeld Arbeit und Beschäftigung 

 

Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit und mögl. Kooperati-
onspartner 

Evaluative Situation 

Ansiedlung von Integrationsbetrieben im 
Stadtgebiet 
 
Die Wirtschaftsförderung wurde gebeten, 
Vertretungen entsprechender Betriebe wie 
die Schlocker-Stiftung und den LWV zum 
Unternehmerabend einzuladen mit dem 
Ziel der Vorstellung ihrer Arbeit und die 
Möglichkeit der Unterstützung bei Integra-
tionsmaßnahmen.  

IHH, 
Sozialministerium, 
Integrationsamt in Abstimmung mit 
MTK 
  

Es fanden Unternehmerabende statt. 
Weitere Initiativen zu diesem Thema werden 
angestrebt. 
 
  

Initiative bei Betrieben zur Schaffung von 
Außenarbeitsplätzen für WfbM-
Beschäftigte (unter Einbeziehung des 
Budgets für Arbeit) 

Sozialministerium, 
Integrationsamt des LWV, 
LAG der WfbM (Werkstatt für behinder-
te Menschen) in Abstimmung mit MTK 

Wenn entsprechende Träger auf die Stadt 
Hofheim zukommen, können sie unterstützt 
werden. Dies sollte durch den Inklusionsbei-
rat begleitet werden. 
 

Verstärkte Kooperation mit dem Integrati-
onsfachdienst im Hinblick auf die Einstel-
lung, Förderung und Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung in Betrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarktes 
 
 
 
 
 
 

regional zuständiger Integrationsfach-
dienst, IHH, Agentur für Arbeit 
 

Kooperation mit dem Integrationsfachdienst 
u.a. durch Unternehmerabende. 
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Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit und mögl. Kooperati-
onspartner 

Evaluative Situation 

Informations- und Aufklärungsveranstal-
tungen für ArbeitgeberInnen über (finanzi-
elle) Fördermöglichkeiten und Unterstüt-
zungssysteme (z.B. Arbeitsassistenz) so-
wie über Leistungsbereitschaft von Arbeit-
nehmerInnen mit Behinderung im Hinblick 
auf die Einstellung in einen Betrieb des 
allgemeinen Arbeitsmarktes. 

Integrationsamt des LWV, 
Agentur für Arbeit, Integrationsfach-
dienst, IHH, Inklusionsbeauftragter der 
Stadt Hofheim 

Eine Veranstaltung zu diesem Thema fand 
in Hofheim statt (Unternehmerabend).  

Enge Kooperation mit Trägern der Behin-
dertenhilfe mit dem Ziel der Arbeitsvermitt-
lung schwerbehinderter Menschen 

Träger der Behindertenhilfe, 
Integrationsfachdienst, 
IHH, 
Inklusionsbeauftragter der Stadt Hof-
heim 

Einzelberatungen durch den Inklusionsbe-
auftragten und Integrationsfachdienst / Job-
center. 

Orientierungshilfe und Unterstützung beim 
Übergang von jugendlichen Berufsanwär-
tern mit Behinderung von der Schule in die 
Arbeitswelt (z.B. Entwicklung und Umset-
zung von „Berufsvorbereitungspaten“ – 
z.B. ehrenamtliche SeniorInnen mit lang-
jähriger Berufserfahrung) 

Staatliches Schulamt, 
Amt für Jugend , Schulen und Sport 
des MTK, 
Agentur für Arbeit, 
Seniorenbeirat, 
SeniorenNachbarschaftsHilfe 
(wie z.B. das Projekt ‚“Alt hilft Jung“) 

Neue Gesetzesgrundlage durch das Hessi-
sche Gesetz zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (HessBGG)  
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Handlungs- und Politikfeld Wohnen 

 

Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit und mögl. Kooperati-
onspartner 

Evaluative Situation: 

Ermittlung des gegenwärtigen und zukünf-
tigen Bedarfs an barrierefreien Wohnungen 
in Hofheim (unter Verwertung der Daten 
aus dem Zensus 2011) 

Magistrat, Hofheimer Wohnungsbau-
gesellschaft, 
Inklusionsbeauftragter der Stadt Hof-
heim in Abstimmung mit den entspre-
chenden Abteilungen beim MTK 

Aussagen der HWB hierzu s. Anhang. 
 

Installierung einer Wohnungsbörse für bar-
rierefreie Wohnungen (Angebote der Hof-
heimer Wohnungsbaugesellschaft sowie 
des privaten Immobilienmarktes) 

Stadtverwaltung, 
Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft, 
in Hofheim ansässige Maklerfirmen 

Es gibt keine gesonderte Wohnungsbörse 
für barrierefreie Wohnungen durch die 
HWB. Sofern eine barrierefreie Wohnung 
von einem Interessenten gewünscht bzw. 
benötigt wird, kann dies in einem Interes-
sentenbogen bzw. im persönlichen Ge-
spräch bei der HWB vermerkt werden. 

Nach Maßgabe „Wohnen im bisherigen 
Umfeld im Stadtteil“ ist für unterschiedliche 
Gruppen von Menschen mit Behinderung 
folgender bedarfsgerechter / barrierefreier 
Wohnraum zu schaffen: 
 
- WG mit Betreuung (betreutes Wohnen) 

für drei bis vier BewohnerInnen mit psy-
chischer Erkrankung bzw. Behinderung 

 
- ambulante Wohnmöglichkeiten (WG mit 

betreutem Wohnen) für Menschen mit 
schweren Körper- und Mehrfachbehinde-
rungen 

Amt für Soziales, Amt für Jugend, 
Schulen und Sport, Gesundheitsamt 
des MTK sowie sozialpsychiatrischer 
Dienst, Träger der freien Wohlfahrts-
pflege 
 
Amt für Soziales, Hofheimer Woh-
nungsbaugesellschaft in Abstimmung 
mit MTK (Gesundheitsamt) 
 
 
Amt für Soziales, Hofheimer Woh-
nungsbaugesellschaft in Abstimmung 
mit MTK (Gesundheitsamt) 

-Angebote hierzu gibt es von EVIM, vom 
Sozialen Therapeutischen Drehpunkt und 
der Lebenshilfe MTK. 
 
- Hierzu hat die HWB in Kooperation mit der 
Modellregion Inklusion der Kreisstadt Hof-
heim seit Herbst 2016 im alten Wohnbe-
stand eine barrierefreie Musterwohnung 
geplant und errichtet. Als Teil des Aktions-
planes des Landes Hessen zur Umsetzung 
der UN-Behindertenkonvention war der 
Stadtteil Marxheim von 2015- 2018 eine 
sogenannte "Modellregion Inklusion". Im 
Rahmen dessen wurde durch die HWB in 
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Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit und mögl. Kooperati-
onspartner 

Evaluative Situation: 

 
- ambulante Wohnmöglichkeiten (WG mit 

betreutem Wohnen) für Menschen mit 
Demenzerkrankungen 

 
- barrierefreies Einzelwohnen in einer 

Wohnung (Betreuung durch selbstbe-
stimmte Assistenz) 

 
Amt für Soziales, Amt für Jugend, 
Schulen und Sport, Hofheimer Woh-
nungsbaugesellschaft 

der Berliner Str. 6c eine Musterwohnung 
errichtet und 2016 eröffnet. Die Muster-
wohnung ist seit Anfang 2019 regulär ver-
mietet und wird von der Friedrich-von-
Bodelschwingh-Schule sowie der Gemein-
nützigen Zuhause Mobil GmbH als "Trai-
ningswohnung" für ihre Schüler und Schüle-
rinnen bzw. Kunden und Kundinnen ge-
nutzt. 
 
- Bei der HWB gibt es unter anderem barri-
erefreie Wohnungen, rollstuhlgerechte 
Wohnungen oder auch barrierearme Woh-
nungen mit barrierefreien Zugängen. 
Auf Anfrage hin wird durch die HWB zudem 
ein barrierefreier Umbau ermöglicht.  
 
- Die Wohnungen am Klingenborn im Seni-
orengerechten Wohnen und im Gemein-
schaftlichen Wohnen/ Mehrgenerationen-
wohnen stehen bereits kurz vor der Vermie-
tung. Die Vermietung der Individualräume 
in der selbstbestimmten, ambulant betreu-
ten Demenz-Wohngemeinschaft erfolgt erst 
im Jahr 2021 kurz vor Einzugstermin  
(Klingenborn ist inzwischen bezogen). 
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Handlungs- und Politikfeld Kultur, Freizeit und Sport 

 

Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

Freizeit: 
 
Erhebung, ob und wie viele Menschen mit 
Behinderung als aktive Mitglieder in den 
einzelnen Vereinen das Vereinsleben mit-
gestalten. 

Vereinsring, Kulturamt 
 
 

Inklusive Sportstätten sind vorhanden so-
wie Angebote von Sportvereinen.   
 
Eine Erhebung ist weder im Interesse des 
Datenschutzes noch im Interesse der Ver-
eine oder der Menschen mit Behinderung. 

Überlegungen und Planungen, mit welchen 
Initiativen und Maßnahmen ein inklusives 
Miteinander im jeweiligen Verein besser 
als bisher ausgestaltet werden kann. 

Vereinsring, Kulturamt Der Arbeitskreis Erziehung, Freizeit, Sport 
des Kreisbehindertenbeirats verfolgt den 
Arbeitsschwerpunkt Sport weiterhin und 
hat z.B. in den Jahren 2016 bis 2018 einen 
inklusiven Sporterlebnistag initiiert in Ko-
operation mit dem Deutschen Gymnastik-
bund und dem Kreis.  

Planung und Umsetzung von Maßnahmen 
der inklusiven Teilhabe und Mitgestaltung 
von Menschen mit Behinderung bei öffent-
lichen Freizeitveranstaltungen  
 
 

Vereinsring,  
Kulturamt sowie 
Selbsthilfeorganisationen und Träger 
der Behindertenhilfe 
 

Auf Antrag des Kommunalen Beirats für 
die Belange von Menschen mit Behinde-
rung trat auf dem KreisStadtSommer 2018 
die Musikgruppe „Blind Foundation“ auf. 
Weiterhin hat der Beirat angeregt und be-
antragt, eine Dunkellesung und ein Dun-
kelcafé durchzuführen. 
Kulturveranstaltungen in der Stadthalle und 
im Stadtmuseum sind barrierefrei zu errei-
chen.  
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

Überlegungen und Planung zur inklusiven 
Ausgestaltung von Veranstaltungen für 
SeniorInnen ohne und mit Behinderung. 

Kulturamt, 
Seniorenbeirat, 
SeniorenNachbarschaftsHilfe, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Senioren-Weihnachtsfeier, verschiedene 
Veranstaltungen und Ausflüge der Senio-
renNachbarschaftsHilfe werden barrierefrei 
bzw. barrierearm angeboten. 

Planung und Umsetzung von inklusiven 
Ferienspielen für Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinderung 

Kulturamt in Abstimmung mit Amt für 
Soziales und Amt für Jugend, Schulen 
und Sport des MTK 

Der Soziale Therapeutische Drehpunkt 
richtet regelmäßig inklusive Ferienspiele 
aus. 
Die Kinderferienspiele der Stadt Hofheim 
finden im jährlichen Wechsel mit der Kin-
derstadt inklusiv statt. 

Planung von inklusiven Tanzschulkursen 
für Jugendliche mit und ohne Behinderung 

Kulturamt, örtlich ansässige Tanzschu-
len, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim  

Der Inklusionsbeirat wird die Angelegen-
heit weiterverfolgen. 

Planung und Umsetzung von inklusiven 
Jugendfreizeiten und –fahrten für Jugendli-
che mit und ohne Behinderung 

Kulturamt, Tourismus-Unternehmen, 
Träger der Behindertenhilfe, 
Elterninitiative „Gemeinsam leben – 
gemeinsam lernen“ 
 
 

Werden unseres Wissens in Hofheim der-
zeit nicht angeboten, im Rahmen der Viel-
falts- und Integrationsstrategie der Stadt 
Hofheim stehen hierzu Planungen auf der 
Agenda.  
Es fehlen in Hofheim Angebote wie sie z.B. 
in Frankfurt von „Gemeinsam Leben Ge-
meinsam Lernen“ angeboten werden. 

Kultur: 
 
Informationen über die Kulturveranstaltun-
gen der Stadt Hofheim (monatlicher Kultur-
kalender in zugänglicher Form für ver-
schiedene Gruppen von Menschen mit Be-
hinderung) 

 
 
Kulturamt, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Im Mai 2017 fand eine gemeinsame inter-
ne Sitzung des Kommunalen Beirats mit 
Zuständigen der Stadtverwaltung und ver-
schiedenen kulturellen Vereinen aus Hof-
heim statt. Das Thema soll kontinuierlich 
vom Inklusionsbeirat weiterverfolgt werden. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

Alle Veranstaltungen der Stadt sind lau-
fend auf der Homepage im Veranstal-
tungskalender aufgeführt. An der Barriere-
freiheit der Homepage der Stadt wird der-
zeit im Rahmen eines LOB´s in Kooperati-
on Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und Inklusionsbeirat gearbeitet. 
 

In den einzelnen Kulturstätten und Bürger-
häusern sind die dort auf Informationsta-
feln wiedergegebenen Texte auch in 
Großdruck, Blindenschrift sowie in leichter 
Sprache anzubieten.  
 

Kulturamt sowie für Ausführung in 
leichter Sprache Heilpädagogische 
Beratungsstelle der Lebenshilfe e.V. 
(Frau Flegel) 

Stadthalle:  Beschriftung der Räumlichkei-
ten ist seitens der HWB noch in der Über-
legung, wie Lösungen hierzu aussehen 
könnten.  
Die Aufzugsbeschriftung ist bereits taktil 
wahrnehmbar.  
Überlegung, ob man im Eingangsbereich 
ein Hinweisschild inkl. Blindenschrift auf-
hängt, wo sich welche Räumlichkeiten be-
finden und die sanitären Anlagen. Hierzu 
wird sich die HWB in Verbindung mit einer 
Fachfirma setzen. Evtl. gibt es hier kosten-
günstige Lösungen, die dann entsprechend 
umgesetzt werden könnten. 
Das Bürgerhaus Marxheim wird von der 
HWB bei ihren Überlegungen mit berück-
sichtigt. 

Erstellung und Installierung eines Stadt-
plans der Hofheimer Kernstadt für blinde 
BürgerInnen an einer zentralen Stelle 

Kulturamt, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim, 
Deutsche Blindenstudienanstalt Mar-
burg 
 

Bisher noch nicht vorgesehen. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

Installierung eines abtastbaren Stadtmo-
dells der Hofheimer Kernstadt an zentraler 
Stelle 

Kulturamt, 
Deutsche Blindenstudienanstalt Mar-
burg sowie Inklusionsbeirat der Stadt 
Hofheim 

War nach Abschluss der Altstadtsanierung 
in der Überlegung, hat sich jedoch als sehr 
kostenintensiv herausgestellt.  
Der Inklusionsbeirat wird hierzu einen An-
trag stellen nach der endgültigen Gestal-
tung der Altstadt (Neubau Stadtbücherei). 
Das taktile Stadtmodell soll entsprechend 
nach Beendigung der Kellereiplatzrandbe-
bauung in Zusammenarbeit mit Kulturamt 
und Inklusionsbeirat entwickelt werden. 

Planung und Durchführung spezieller 
Stadtführungen für verschiedene Gruppen 
von Menschen mit Behinderung 

Kulturamt Es werden inklusive Stadtführungen ange-
boten. 
 

Spezielle Museumsführungen für blinde 
und sehbehinderte Menschen sowie für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten in 
Kleingruppen oder als Einzelführungen 

Kulturamt, 
Stadtmuseum 

Unter dem Motto „Momente des Erlebens“ 
laden das Stadtmuseum Hofheim am 
Taunus und die Fachstelle Demenz des 
Caritasverbandes für den Bezirk Main-
Taunus e.V. Menschen mit Demenz, ihre 
Partner und Begleiter zu einem besonde-
ren Führungsprogramm ein. Angelehnt an 
die Dauerausstellungen zur Geschichte der 
Region werden spezifische Führungen an-
geboten, bei denen das positive Erleben 
der BesucherInnen im Vordergrund steht. 
Die Themen: 
• „Alles aus Leder - Lederindustrie im 
Lorsbachtal“ 
• „Das Wandern ist…“ 
• „Das Obst in Nachbars Garten“ 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

•  „Hanna Bekker vom Rath und der Künst-
lerkreis des Blauen Hauses“ 
• Stadtführung - Hofheims Altstadt 
Programme für weitere Zielgruppen könn-
ten in Zukunft entwickelt werden. 
Wenn die Corona-Einschränkungen dies 
wieder zulassen, wird die Arbeit kontinuier-
lich fortgesetzt. 

Inklusives Workshopangebot für die eigene 
kreative künstlerische Gestaltung für Teil-
nehmerInnen mit und ohne Behinderung 

Kulturamt, 
Stadtmuseum, 
verpflichtete Künstler 

Das Jugendradio Hofheim (seit Beginn ar-
beiten zwei Jugendliche mit Behinderung 
an diesem Projekt mit) konzipiert u.a. der-
zeit eine Sendung über Kinder mit Beein-
trächtigung. 
Im Museum findet ein Demenzprojekt  
statt. Weiterhin findet ein Steinbildhauer-
Workshop statt, der für Teilnehmer/innen 
mit und ohne Behinderung offen ist.  
Durch die Integrations- und Vielfaltsstrate-
gie der Stadt Hofheim werden ebenfalls 
zukünftig Projekte angeboten. 

Veranstaltungs- und Vortragsräume sind, 
bezogen auf 3-4 Sitzplätze, mit Induktions-
schleifen so auszurüsten, dass auf diesen 
Sitzplätzen TeilnehmerInnen mit Hörein-
schränkungen die Veranstaltungen über 
entsprechende Kopfhörervorrichtungen 
akustisch voll wahrnehmen können.  

Gebäudemanagement, 
Kulturamt 

U.a. zum Gebrauch in den Sitzungsräumen 
im Rathausanbau ist eine Induktionsanlage 
angeschafft worden. 
Die neue Ländcheshalle wird entsprechend 
mit Induktionsschleifen ausgestattet. 
In der Stadthalle sind mehrere Vorrichtun-
gen für mobile Induktionsschleifen vorhan-
den.  
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

Entwicklung von Vorschlägen und Umset-
zung von Initiativen und Maßnahmen, mit 
denen innerhalb der einzelnen Austausch-
aktivitäten (Reisen, Besuche) der einzel-
nen Städtepartnerschaften mit Hofheim 
BürgerInnen mit Behinderung mehr als 
bisher inklusiv und aktiv beteiligt werden 
können. 

Kulturamt, 
Förderkreis Hofheimer Städtepartner-
schaft,  
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Menschen mit Behinderung können sowohl 
an Bus- als auch an Flugreisen in die Part-
nerstädte teilnehmen, in der Vergangenheit 
wurden bereits Reisen organisiert, an de-
nen Menschen mit Gehbehinderung teilge-
nommen haben. Bei der Teilnahme von 
Menschen mit Sehbehinderung oder geis-
tiger Behinderung sind Begleitpersonen 
notwendig. Unternehmen vor Ort wie z.B., 
Museumsbesuche sind zumeist für alle 
Behinderungsarten organisierbar. Die Rei-
sen werden über den Förderkreis Hofhei-
mer Städtepartnerschaften ausgeschrie-
ben.  
Diese Maßnahme wird ebenfalls nach Auf-
hebung der Coronaeinschränkungen wie-
der aufgenommen. 

Sport: 
Da die reine sportliche Leistungsorientie-
rung dem Inklusionsgedanken widerspricht 
und Menschen mit und ohne Behinderung 
i.d.R. in diesem Bereich voneinander insti-
tutionell trennt, sind Überlegungen anzu-
stellen, mit welchen Initiativen und Maß-
nahmen zwischen den örtlich ansässigen 
Sportvereinen und dem Behindertensport-
verband es zu einem intensiveren, inklusi-
ven Miteinander kommen kann. 
 
 

 
Örtlich ansässige Sportvereine, 
Behindertensportverband,  
Kulturamt 

 
Inklusive und exklusive Angebote. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperations-
partner 

Evaluative Situation: 

Darbietungen von SportlerInnen mit Behin-
derung auf öffentlichen Veranstaltungen 
(z.B. Kreisstadtsommer). 

Kulturamt, 
Behindertensportverband 
 

Der Arbeitskreis Erziehung, Freizeit, Sport 
des Kreisbehindertenbeirats hat in Koope-
ration mit dem Deutschen Gymnastikbund 
und dem Kreis in den Jahren 2016 bis 
2018 einen inklusiven Sporterlebnistag 
initiiert. Dieser Sporterlebnistag soll fortge-
führt werden, auch im Rahmen des Kreis-
StadtSommers. 
Nach Aufhebung der Coronaeinschrän-
kungen wird diese Maßnahme fortgeführt. 
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Handlungs- und Politikfeld Gesundheit und Pflege 

 

Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Maßnahmen und Verhandlungsaktivitäten 
der Stadt Hofheim mit der Hofheimer Ärz-
teschaft im Hinblick auf die Schaffung bar-
rierefreier Zugänge zu den Arztpraxen und 
deren barrierefreie Ausgestaltung 

Magistrat, 
Ärzteschaft 
sowie ggf. Ärztekammer 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nach wie vor 
die Privatwirtschaft gesetzlich nicht zur 
Barrierefreiheit verpflichtet. 
Es fanden Begehungen in Ladenge-
schäften statt.  
Im Rahmen des Entwurfs des Barriere-
freiheitsstärkungsgesetzes wird derzeit 
durch die Behindertenorganisationen 
eine stärkere Verpflichtung der Privat-
wirtschaft angestrebt. 

Maßnahmen der Stadt Hofheim zur Um-
setzung und Überwachung des barriere-
freien Zugangs und der barrierefreien 
räumlichen Ausgestaltung der Pflegeheime 
im Stadtgebiet.  

Magistrat, 
Pflegeheimbetreiber 

dto., s.o. 
Durch die gesetzlichen Bestimmungen 
müssen die Pflegeheime im Stadtge-
biet barrierefrei sein und sind es auch 
bzw. werden entsprechend umgebaut. 
 

Aufbau von geronto-psychiatrisch-
geriatrischen Tagesstätten in der Kreis-
stadt Hofheim. 

Amt für Soziales, 
Gesundheitsamt, 
sozialpsychiatrischer Dienst, psychiatri-
sche Klinik Hofheim in Abstimmung mit 
MTK 

Eine Kontaktaufnahme zu den ansäs-
sigen Kliniken wird angestrebt. 
 
Geriatrische Behandlungsmöglichkei-
ten gibt es im Krankenhaus Hofheim 
und Bad Soden  
Diese Behandlungsmöglichkeiten wer-
den kontinuierlich ausgebaut. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Aufbau einer Kontakt- und Informations-
stelle für psychisch Erkrankte/Behinderte 
für Hofheim und Umgebung 

Gesundheitsamt, 
sozialpsychiatrischer Dienst, 
sozialpsychiatrisches Zentrum, EVIM, Dia-
konie. 

Es fanden Veranstaltungen mit EVIM 
und der Diakonie statt. Ein gemeinsa-
mes Gespräch mit dem Vorsitzenden 
des Kommunalen Beirats und des Mit-
glieds Karin Maisch de Garrido mit dem 
Klientenbeirat der Tagesstätte EVIM 
für psychisch kranke Menschen hat 
stattgefunden. Es wurde für die Zukunft 
ein intensiverer Informationsaustausch 
/ Kooperation vereinbart. 
Die Coronaeinschränkungen haben zu 
einer Verlangsamung der Entwicklung 
geführt. Der Inklusionsbeirat wird die 
.Gespräche wieder aufnehmen. 

Auf- und Ausbau einer Versorgungs- und 
Hilfestruktur für Kinder psychisch kranker 
Eltern (geleitete Gruppen für Kinder psy-
chisch kranker Eltern) 

Amt für Jugend, Schulen und Sport, 
Amt für Soziales, 
Gesundheitsamt 

Kontaktaufnahme mit EVIM und der 
niedergelassenen Ärzteschaft. 
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Handlungs- und Politikfeld Mobilität und Barrierefreiheit 

Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Durchführung von Ortsbegehungen zur 
Feststellung und Beseitigung von bauli-
chen Barrieren und Problembereichen im 
öffentlichen Verkehrsraum, an öffentlichen 
Gebäuden und Anlagen (z.B. Friedhöfe, 
Sportanlagen). Der Inklusionsbeirat erstellt 
aus den Ergebnissen eine Prioritätenliste 
zur baulichen Beseitigung von Barrieren. 

Fachbereich 3/7, 
Magistrat, 
Gebäudemanagement, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 
 

Wird kontinuierlich durchgeführt. 

Neuauflage und erneute Verteilung des 
bereits erarbeiteten Meldebogens für Bar-
rieren (Meldemöglichkeit von Barrieren 
durch BürgerInnen). 

Pressestelle, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Auf der Homepage der Stadt Hofheim 
können über einen sog. Barrieremelder 
Barrieren im Stadtgebiet gemeldet 
werden. Ebenfalls möglich über die 
Hofheim-App für das Smartphone. 

Einbeziehung des Inklusionsbeirats in alle 
Bauvorhaben und -projekte von Gebäu-
den, Straßen und Anlagen ab der jeweili-
gen Planungsphase zur Vermeidung von 
Barrieren. 

Magistrat, 
Gebäudemanagement, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 
sowie beauftragte Architekturbüros 

Wird kontinuierlich durchgeführt. 

Kontinuierliche Beauftragung und Inan-
spruchnahme des Inklusionsbeirats der 
Stadt Hofheim als Kontrollinstanz während 
der Ausführung von Baumaßnahmen bzw. 
spätestens nach ihrer Fertigstellung im 
Hinblick auf evtl. Verstöße gegen die Vor-
schriften (DIN-Normen) zur Schaffung von 
Barrierefreiheit.  
 
 

Magistrat, 
Gebäudemanagement, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Wird kontinuierlich durchgeführt. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Dem Beirat wird das Recht eingeräumt, 
entspr. Nachrüstungen im Sinne der vor-
geschriebenen DIN-Normen einzufordern, 
wofür schließlich die bauausführenden 
Firmen bzw. Architekturbüros zu haften 
haben. 
 

Kennzeichnung der jeweils ersten und letz-
ten Stufe einer öffentlichen Treppe mit gel-
ber Signalfarbe, um Stolper- und Sturzge-
fahren bei Menschen mit Seheinschrän-
kungen zu verhindern. 

Fachbereich 3/7, 
Gebäudemanagement, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Bei Neubauten bzw. Renovierungen im 
Auftrag der Stadt wurde dies weitest-
gehend berücksichtigt. Dennoch muss 
der Inklusionsbeirat eine Kontrollfunkti-
on ausüben und ggf. fehlende Markie-
rungen der Stadtverwaltung melden. 
 

Bei öffentlichen Treppen mit mehr als 3 
Stufen Anbringung eines Geländers an 
jeder Seite, um mobilitätseingeschränkten, 
zumeist älteren BürgerInnen die selbstän-
dige Bewältigung der Stufen zu ermögli-
chen. Dies gilt auch für Bühnenaufgänge 
und Treppenanlagen in Bürgerhäusern und 
Vereinshäusern. 
 

Fachbereich 3/7, 
Gebäudemanagement, 
Architekturbüros, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Wird und wurde von Seiten des Kom-
munalen Beirats/Inklusionsbeirats bei 
entsprechenden Baumaßnahmen im-
mer wieder angeregt z.B. auch bei 
Baumaßnahmen der HWB), jedoch ist 
eine ständige Kontrolle durch den In-
klusionsbeirat unverzichtbar. 

Anstreben einer Zielvereinbarung zwischen 
der Stadt Hofheim und der Hofheimer Ge-
schäftswelt darüber, dass Geschäfte mit 
einer Eingangsstufe eine mobile Rampe 
beschaffen und einsetzen, um den barrie-
refreien Zugang von Kund*innen, die Roll-
stuhlnutzer*innen sind, zu dem jeweiligen 
Geschäft zu ermöglichen. 

Magistrat, 
IHH 

Einige diesbezügliche Kontaktaufnah-
men mit der Geschäftswelt haben Wi-
derstände gegenüber diesem Vor-
schlag ans Licht gebracht (z.B. Ver-
weigerung der Kostenübernahme), so 
dass weitere Initiativen, wie die geplan-
te Zielvereinbarung, zunächst nicht 
weiterverfolgt wurden. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Im Rahmen des Entwurfs des Barriere-
freiheitsstärkungsgesetzes wird derzeit 
durch die Behindertenorganisationen 
eine stärkere Verpflichtung der Privat-
wirtschaft angestrebt. 
 

Kontrolle und Erfassung aller im Stadtge-
biet von Hofheim bereits blindengerecht 
umgerüsteten Ampelanlagen im Alter von 
10 und mehr Jahren im Hinblick auf ihre 
technische Funktionsfähigkeit und techno-
logische Überalterung (nicht mehr den ge-
genwärtigen DIN-Vorschriften entspre-
chend) mit der Maßgabe, diese auf den 
neuesten technologischen Stand umzurüs-
ten oder, falls dies nicht möglich ist, neu zu 
installieren. Dabei müssen die Ampelanla-
gen in der Erhebung getrennt danach er-
fasst werden, ob sie sich auf kommunalen 
Straßen, auf Landesstraßen oder Bundes-
straßen befinden (Zuständigkeitsklärung). 
 

Fachbereich 2/7 
Amt für Straßen- und Verkehrswesen 
(ASV), 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Über den Fachbereich 2 erfolgt in der 
Regel eine kontinuierliche Kontrolle. 
 
Eine Liste ist vorhanden. 

Erstellung eines Investitionsplanes für die 
auf Hofheimer Stadtgebiet befindlichen 
und noch nicht blindengerecht umgerüste-
ten Ampelanlagen. Wegen der Zuständig-
keitsklärung ebenfalls getrennte Erfassung 
der Ampelanlagen s.o. 
 
 
 

Magistrat, 
Fachbereich 2/7 
ASV, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Durch Zeitablauf und in den vergange-
nen Jahren vorgenommene Investitio-
nen erledigt. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Gewährleistung einer barrierefreien Fuß-
gängerzone durch Zielvereinbarung mit 
IHH und regelmäßige Kontrollgänge des 
Ordnungsamtes: 
- keine Werbeplakate (sog. Kundenstop-

per) und keine Warenständer vor den 
Geschäftslokalen im unmittelbaren Fuß-
gängerbereich  

- Bestuhlung vor Gaststätten in einem ab-
gegrenzten Bereich außerhalb des unmit-
telbaren Fußgängerbereiches 

- Markisenhöhe vor den Geschäftslokalen 
mind. 2,20 m (untere Kante) 

Kooperation zwischen Magistrat und IHH 
(Abschluss einer entsprechenden Zielver-
einbarung), 
Ordnungsamt, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Eine Zielvereinbarung ist aus weiter 
oben bereits ausgeführten Gründen 
nicht weiter verfolgt worden. 
 
Die Ordnungspolizei führt täglich in der 
Hauptstraße und im Innenstadtbereich 
Kontrollen durch. Hierbei wird auch auf 
die Kundenstopper und die Bestuhlun-
gen geachtet. 
Es liegen keine Beschwerden von 
Menschen mit Behinderung wegen 
evtl. Nichteinhaltung der Vorgaben vor. 
In Zusammenarbeit mit dem OBR-
Kernstadt wurden weitere Barrieren 
identifiziert. Der OBR hat entsprechen-
de Anträge an den Magistrat beschlos-
sen und gestellt, weitere sind in Pla-
nung.  

Abgrenzungspoller, die dieselbe Farbe ha-
ben wie der Bodenbelag und daher von 
Menschen mit Seheinschränkungen oft 
nicht rechtzeitig gesehen werden, werden 
in der jeweiligen Laufrichtung mit Reflek-
toren ausgestattet. 

Fachbereich 2/7, 
Gebäudemanagement, 
Ordnungsamt, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Am Kellereiplatz ist dies geschehen. 
Weitere Kontrollen erforderlich. 

Maßnahmen zur Schaffung von Barriere-
freiheit im alten Gebäudeteil des Hofhei-
mer Rathauses auf der Basis des erarbei-
teten Index-Katalogs (s. Anlage 2 des Akti-
onsplans). 
 
 

Gebäudemanagement, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Ist umgesetzt. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Implementierung und Umsetzung des Prin-
zips Barrierefreiheit im Rahmen des Pro-
jektes „Soziale Stadt“ auf der Basis des 
erarbeiteten Index-Katalogs (vgl. Anlage 3 
des Aktionsplans). 
 

Projekt „Soziale Stadt“, Lokale Agenda 21, 
Gebäudemanagement, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Umsetzung zu Punkt 3.1 des Index-
Katalogs ist erledigt. 
Punkte 3.2-3.4 des Indexkatalogs sie-
he weiter oben gemachte Ausführun-
gen. 
Punkt. 3.5 dto. 
Punkt 3.6: Seit 2016 existiert eine Ziel-
vereinbarung zwischen dem Giro- und 
Sparkassenverband Hessen-Thüringen 
und verschiedenen Behindertenver-
bänden in Hessen. Dabei geht es um 
den barrierefreien Geldverkehr. Dieser 
Zielvereinbarung sind bereits einige 
Banken und Sparkassen in Hessen 
und Thüringen beigetreten. Auf Hof-
heimer Stadtgebiet bemüht sich derzeit 
der Behindertenbeauftragte gemein-
sam mit dem Magistrat, die in Hofheim 
ansässigen Geldinstitute für einen Bei-
tritt zu der Zielvereinbarung zu gewin-
nen. 
Punkt 3.7: Für Schulen ist inzwischen 
der MTK weisungsgebend, hier ver-
sucht der Kreisbehindertenbeirat ent-
sprechende Initiativen anzustoßen. 
In allen Hofheimer Kindertagesstätten 
werden Kinder mit einem Förderbedarf 
aufgenommen, gefördert und betreut. 
Nur ein geringer Anteil dieser I-Kinder  
(die Gesamtzahl schwankt zwischen 20 
und 40 Kindern pro Jahr) hat körperli-
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

che Einschränkungen. 
Bis auf ganz wenige Ausnahme (Alt-
bauten) haben die Hofheimer Kinder-
tagesstätten ebenerdige Eingänge. 
Das Ev. Kinder- und Familienhaus 
Langenhain wurde z.B. gewusst kom-
plett ebenerdig geplant und gebaut und 
auf einen Fahrstuhl verzichtet, obwohl 
es Hanglage hat. 
Alle Hofheimer Kindertagesstätten ha-
ben inzwischen Wickeltische und Ru-
hezonen. In den beiden Kindertages-
stätten des Caritasverbandes Main-
Taunus e.V. und des Drehpunkts e.V.,  
die hoch spezialisiert sind, gibt es Ne-
benräume für intensive Pflegemaß-
nahmen. 
Bis auf wenige Ausnahmen in Altbau-
ten haben die Hofheimer Kindertages-
stätten Behindertentoiletten. In Kombi-
nation mit unterschiedlich kleinen Toi-
letten für Krippen- und Kindergarten-
kinder gibt es mit Unterstützung der 
pädagogischen Fachkräfte in allen Ein-
richtungen die Möglichkeit für alle Kin-
der, die Toilettengänge selbständig zu 
erlernen. 
Die Kindertagesstätte St. Bonifatius, 
die aktuell zweigeschossig errichtet 
wird, ist mit einem Fahrstuhl ausgestat-
tet. Bei der Erweiterung der Lorsbacher 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

Kindertagesstätte wird den städt. Gre-
mien der Einbau eines Fahrstuhls zur 
Beschlussfassung in der kommenden 
Sitzung vorgelegt. Auch die Johannes-
kindertagesstätte hat einen Fahrstuhl. 
Zu 3.8: Für Betriebe in privater Hand 
bestehen leider keinerlei Überwa-
chungs- und Kontrollmöglichkeiten sei-
tens der Stadtverwaltung bzw. des 
Kommunalen Beirats. 
Die aktuelle jahresdurchschnittliche 
Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen beträgt beim Magistrat der 
Stadt Hofheim am Taunus 9,88 %. 
Punkt 3.9 des Indexkatalogs siehe wei-
ter oben gemachte Ausführungen im 
Kapitel Sport. 
Zu Punkt 3.10: Im Rahmen der Neuge-
staltung der Satzung des Kommunalen 
Beirats für die Wahl 2013 bezüglich der 
Wahlordnung wurden Selbsthilfeorga-
nisationen aus Hofheim angeschrie-
ben. Selbsthilfeorganisationen haben 
gem. der Satzung das freiwillige Recht, 
dem Beirat beizutreten mit Stimmrecht. 
Von diesem Angebot hat aber lediglich 
eine Selbsthilfeorganisation Gebrauch 
gemacht (Frau Großmann als Vertrete-
rin von Frauenselbsthilfe Krebs e.V.). 
Es wurde inzwischen eine neue Sat-
zung sowie Wahlordnung erstellt (in 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl. Kooperationspartner Evaluative Situation 

2020). Auch gem. dieser Neufassung 
können Selbsthilfeverbände und Be-
hindertenorganisationen im Beirat mit 
beratender Stimme mitwirken. Der Bei-
rat trägt nun den Namen Inklusionsbei-
rat und ist inzwischen neu gewählt 
(Konstituierung am 3.9.20) 
 

Zielvereinbarung der Stadt Hofheim mit 
dem Hotel- und Gaststättenverband über 
den Druck und die Verwendung barriere-
freier Speisekarten für Gäste mit Sehein-
schränkungen in Gestalt von Speisekarten 
in sehbehindertengerechtem Großdruck 
(gem. DIN 37529) sowie über die Erstel-
lung von Speisekarten in Blindenschrift 

Magistrat, 
Hotel- und Gaststättenverband, 
Inklusionsbeauftragter der Stadt Hofheim, 
Verlag der Deutschen Blindenstudienan-
stalt e.V. als Produzent 

Die Initiative des Behindertenbeauf-
tragten, im Stadthallen-Restaurant mit 
dem damaligen Pächter eine entspre-
chende Übereinkunft zu erzielen, 
scheiterte an den für den Pächter zu 
hohen Kosten für den Druck einer Blin-
denspeisekarte. Er stellte lediglich eine 
Speisekarte in Großdruck selbst her. 
Dieses Vorhaben muss mit dem zwi-
schenzeitlich neuen Pächter des 
Stadthallenrestaurants neu diskutiert 
werden. 
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Handlungs- und Politikfeld Barrierefreie Kommunikation und Information 

 

Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

Barrierefreie Internetplattform der Kreis-
stadt Hofheim  

IKT, bundesweites Projekt „bik@work“ 
Marburg, Inklusionsbeirat der Stadt Hof-
heim 

Der Inklusionsbeirat steht in der Ange-
legenheit bereits seit Jahren mit dem 
Magistrat in Kontakt, letztlich wurde 
vom Magistrat vorgeschlagen, dass die 
Angelegenheit im Rahmen einer LOB – 
Laufzeit 5/18-4/19 – mit Mitarbeitern 
des Teams Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit bearbeitet werden soll. Da-
bei wurde eine enge Kooperation unter 
Mitwirkung des Inklusionsbeirats ver-
einbart. Die Angelegenheit befindet 
sich im Umsetzungsprozess. 
Für die Homepage der Stadt Hofheim 
wird die Barrierefreiheit im laufenden 
Prozess in Zusammenarbeit mit dem 
Inklusionsbeirat umgesetzt. 
 

Annahme und Umsetzung des (kostenlo-
sen) Angebots des Projektes „bik@work“ 
Marburg zur Fortbildung der städtischen 
MitarbeiterInnen in der praktischen Hand-
habung der barrierefreien Internet- und 
Intranetplattformen. 
 
 

IKT, 
mögliche Schulungsanbieter 

Mögliche Schulungen müssten über 
andere Anbieter durchgeführt werden, 
da das Projekt bik@work vor einiger 
Zeit eingestellt wurde. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

Treffen von Vorkehrungen und entspre-
chende Umsetzung von Maßnahmen, 
durch die sehgeschädigte BürgerInnen 
schriftliche Bescheide oder Informations-
materialien in angemessener Form zur 
Verfügung gestellt bekommen (sehbehin-
dertengerechter Großdruck nach DIN 
37529, in Blindenschrift oder in Audiofas-
sung auf CD). 
 

Bürgerbüro, 
verschiedene Ämter, 
Inklusionsbeauftragter der Stadt Hofheim, 
Verlag der Deutschen Blindenstudienan-
stalt Marburg  

Bisher noch nicht vorgesehen. 

Fassung von Informationstexten auf der 
Internetplattform der Stadt Hofheim oder 
bei schriftlichen Informationsmaterialien in 
leichter Sprache für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten. 

Bürgerbüro, Kulturamt und weitere Ämter, 
Frau Flegel vom Landesverband der Le-
benshilfe e.V. (Expertin in leichter Spra-
che), angesiedelt in der Heilpädagogi-
schen Beratungsstelle der Lebenshilfe 

S.o. zu barrierefreier Internetplattform 
 

Einsatz eines Gebärdendolmetschers/in 
bei persönlichen Beratungsgesprächen 
von BürgerInnen mit Höreinschränkungen 
(optimal: Fortbildung einer/s Mitarbeiter/in 
in Gebärdensprache, der/die jederzeit ver-
fügbar ist). 
 

Bürgerbüro, 
Kulturamt, 
Gehörlosenverband, Inklusionsbeauftrag-
ter der Stadt Hofheim 
 

 
Anfragen bei Bedarf jederzeit möglich.  
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Handlungs- und Politikfeld Frauen mit Behinderung 

 

Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

Gründung eines Erfahrungsaustausch-
Kreises zur Lebenslage von Frauen mit 
Behinderung in Hofheim (ohne und mit 
Migrationshintergrund). 
(Vernetzungsinitiative über Mitglieder der 
Hofheimer Vereine sowie der Fraktionen in 
der Stadtverordnetenversammlung). Bür-
ger*innen mit Behinderung sind in diesem 
Kreis willkommen. 

Frauen helfen Frauen e.V. und die übrigen 
Vereine in Hofheim, 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Hofheim, 
Kommunaler Beirat für die Belange von 
Menschen mit Behinderung, 
Seniorenbeirat, 
Ausländerbeirat 

Veranstaltung zur Sensibilisierung 
Frauen helfen Frauen e.V. findet barrie-
refrei statt. 
Eine Fachtagung zum Thema wurde im 
März 2018 durchgeführt. 
Die weiteren geplanten Veranstaltun-
gen konnten zunächst organisatorisch 
und dann aufgrund der Coronaein-
schränkungen nicht durchgeführt wer-
den. 

Bereitstellung barrierefreier Beratungs-, 
Unterstützungs- und Informationsangebote 
für Frauen mit Behinderung. 

Frauen helfen Frauen e.V.  
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, 
Kulturamt, 
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim 

Realisierung durch Frauen helfen Frau-
en e.V.  
Barrierefreie Beratungsstelle seit 2016 

Planung und Realisierung eines Frauen-
hauses mit barrierefreiem Zugang und bar-
rierefreier räumlicher Ausgestaltung (ein-
schließlich Behindertentoilette). 

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, 
Fachbereich 3; 
Frauen helfen Frauen e.V., Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, Inklusionsbei-
rat der Stadt Hofheim 

Ist vorhanden.  Schutzwohnungen sind 
barrierefrei. 

Installierung und finanzielle Absicherung 
eines Frauennotrufs in der Kreisstadt Hof-
heim  
 

Magistrat, Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte, Frauen helfen Frauen e.V.  

Bundesweites Hilfetelefon 
08000 0116 016 existiert 
https://www.hilfetelefon.de/ 
Frauen helfen Frauen e.V. 
Anruf und Aufnahme Frauenhaus Tag 
und Nacht möglich: 06122/26255 
 

https://www.hilfetelefon.de/


 28 

Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

https://www.frauenhelfenfrauenmtkev.d
e/frauenhaus.html 
Bundesweites Heimwegtelefon (ehren-
amtlich): 030-12074182 
https://www.heimwegtelefon.de/was-
machen-wir/ 
Notruf Polizei: 110 - im Fall sexuel-
ler/sexualisierter Gewalt geschulte An-
sprechpartnerinnen für Frauen z.B. zur 
sensiblen Anzeigenaufnahme. 

Ermöglichung durch finanzielle Absiche-
rung von Hausbesuchen zur Beratung von 
Frauen mit Behinderung, die wegen 
schwerer Mobilitätseinschränkungen oder 
als Bewohnerinnen stationärer Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe eine (Wohn-) Be-
ratungsstelle nicht aufsuchen können. 

Magistrat, 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte,  
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim,  
Frauen helfen Frauen e.V. 
Lebenshilfe-Beratungsstelle 

Daran arbeitet auch die Beratungsstelle 
„Frauen helfen Frauen“. Es können wei-
tere Anträge des Beirats dafür unter-
stützend sein.  Auch Anfragen an den 
Kreisbehindertenbeirat, damit das 
kreisweit installiert werden kann. 

Klärung und Gewährleistung der Kosten-
übernahme bei der Beratung und Unter-
stützung, die bei Frauen und Mädchen mit 
Behinderung entstehen können (z.B. für 
Gebärdensprachdolmetscher/in, Fahrtkos-
ten, Assistenz) in verbindlicher und be-
darfsgerechter Form. 

Magistrat,  
Frauen helfen Frauen e.V., 
Einrichtungen der Behindertenhilfe,  
Selbsthilfe- und Behindertenorganisationen  

Reihe mögl. Leistungsträger jeweils 
ausschließlich im Rahmen der eigenen 
Zuständigkeit ist kaum durchschaubar. 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Dow
nloads/DE/PDF-Publikationen/a712-
ratgeber-fuer-behinderte-mens-
390.pdf?__blob=publicationFile  
 
Im Einzelfall mit zahlreichen Antragstel-
lungen verbunden. Koordination / Ver-
netzung über Antidiskriminierungsstel-
len 
 

https://www.frauenhelfenfrauenmtkev.de/frauenhaus.html
https://www.frauenhelfenfrauenmtkev.de/frauenhaus.html
https://www.heimwegtelefon.de/was-machen-wir/
https://www.heimwegtelefon.de/was-machen-wir/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a712-ratgeber-fuer-behinderte-mens-390.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a712-ratgeber-fuer-behinderte-mens-390.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a712-ratgeber-fuer-behinderte-mens-390.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a712-ratgeber-fuer-behinderte-mens-390.pdf?__blob=publicationFile
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Mögliche Maßnahmen 
Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

Hier müsste auch der LWV sowie das 
Kreissozialamt entsprechend nachge-
fragt und die Pflicht genommen werden, 
weil sie im Rahmen der Umsetzung des 
hessischen Gleichstellungsgesetzes 
dazu verpflichtet sind. 
 
Die weitere Kooperation mit „Frauen 
helfen Frauen“ ist aufgrund der 
Coronaeinschränkungen nicht fortge-
setzt worden und wird wieder aufge-
nommen. 
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Handlungs- und Politikfeld Bewusstseinsbildung 

Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

Fachtagungen, Seminare, Einzelvorträge 
sowie VHS-Kurse mit den in Art. 8 UN-
BRK genannten Zielen. 

Inklusionsbeauftragter der Stadt Hofheim, 
Menschen mit Behinderung als „Experten 
in eigener Sache“, 
VHS, 
Einzelreferenten 

Es fanden Fachtagungen statt. 
 
Die Veranstaltung „Die Scham und 
Schweigen“- Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen mit Behinderung fand am 6. 
März 2018 im Bürgerhaus Marxheim 
auch als Veranstaltung zur Bewusst-
seinsbildung statt. 
 
Es war für Ende 2019 eine weitere 
Veranstaltung geplant, die aus organi-
satorischen Gründen dann für Mitte 
2020 geplant wurde. Die Coronasitua-
tion verhinderte diese Veranstaltung 
bislang. 
 

Spezielle Schulungsmaßnahmen für Mitar-
beiterInnen der Kreisstadt Hofheim mit der 
Zielsetzung des Art. 8 UN-BRK. 

Inklusionsbeauftragter der Stadt Hofheim, 
Menschen mit Behinderung als „Experten 
in eigener Sache“, Selbsthilfe- und Behin-
dertenorganisationen  

Personalservice soll für die Durchfüh-
rung von Fortbildungen zur Bewusst-
seinsbildung sensibilisiert werden. 
 

Aktionstag zur gesellschaftlichen Integrati-
on/Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung 

Kulturamt,  
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim, 
Selbsthilfe- und Behindertenorganisatio-
nen, Förderschulen, inklusiv arbeitende 
Schulen, Künstlergruppen mit Menschen 
mit Behinderung 
 

Hat nur im Rahmen des weiter oben 
aufgeführten Sporterlebnistages des 
MTK stattgefunden. 
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Mögliche Maßnahmen Zuständigkeit u. mögl.  Kooperations-
partner 

Evaluative Situation 

Markt der Möglichkeiten: Selbsthilfe und 
Behindertenorganisationen stellen sich und 
ihre Arbeit vor (alle zwei Jahre). 

Kulturamt,  
Inklusionsbeirat der Stadt Hofheim, 
Selbsthilfe- und Behindertenorganisatio-
nen, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Hat nicht stattgefunden. 
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Anlage – Handlungs- und Politikfeld Wohnen 

Ermittlung des gegenwärtigen und zukünftigen Bedarfs an barrierefreien Wohnungen in Hofheim (unter Verwertung der Daten 

aus dem Zensus 2011), Information der HWB vom 20.04.2018: 

 

„Ein Gutachten des BMVBS von 2011 gibt an, dass in 23 % der Seniorenhaushalte mobilitätseingeschränkte Personen leben, 

die einer barrierearmen Wohnung bedürften. Eine Umfrage ergab, dass jedoch nur 7 % der gesamten Seniorenhaushalte keine 

erheblichen Barrieren in der Wohnung zu überwinden hatten.  Bei rund 5.500 Seniorenhaushalten in Hofheim wären bei Über-

tragung der bundesweiten Studie auf Hofheim 1265 Haushalte auf barrierearmen Wohnraum angewiesen, ca. 385 davon wür-

den bereits über diesen verfügen. So hätte sich (zum Jahr 2016) ein weiterer Bedarf von 880 barrierearmen Wohnungen erge-

ben. Lokale Abweichungen sind hier jedoch nicht berücksichtigt. Es könnte sich also auch ein deutlich geringerer Bedarf erge-

ben. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Haushalte der über-60-Jährigen bundesweit von 2016 bis 2030 um 23,4 % 

zunehmen wird, für Hofheim ergeben sich dann fast 6800 Haushalte von über-60-Jährigen im Jahr 2030. Davon wären 1588 

Haushalte (23,4 %) auf barrierearmen Wohnraum angewiesen. Diese Zahlen stützen sich lediglich auf den Bedarf für Senioren, 

nicht mit einbezogen sind Bedarfe von Schwerbehinderten. Im MTK sind jedoch über die Hälfte der Schwerbehinderten über 60 

Jahre, sodass sich hier eine große Überschneidung ergibt. Für Wohnungsbedarfe von Schwerbehinderten unter 60 Jahre in 

Hofheim können derzeit allerdings keinerlei Aussagen getroffen werden. 

Derzeit sind bei der HWB 46 Menschen mit Behinderung als Wohnungsinteressenten gelistet, zwei davon sind Rollstuhlfahrer. 

Nicht alle dieser Menschen sind jedoch auf eine barrierearme oder –freie Wohnung angewiesen. Das Merkmal „barrierefreie 

Wohnung“ wird derzeit nicht im Wohnungsinteressentenbogen abgefragt und bei Interessenten nicht erfasst.  

Im HWB-Wohnungsbestand gibt es aktuell 21 rollstuhlgerechte Wohnungen in Anlehnung an die DIN 18025-I und 120 weitere 

barrierearme bzw. barrierereduzierte Wohnungen.“ 


